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Die nächste Sitzung des 
 
Unterausschusses  
„IuK-Technik und Verwaltungsmodernisierung“ 
 
findet statt am 
 
Donnerstag, dem 28. April 2022 um 17:00 Uhr 
 
im Rahmen einer Videokonferenz. 
 
 
Die Ausschusssitzung wird gemäß § 57 a Geschäftsordnung der Hamburgischen 
Bürgerschaft im Rahmen einer Videokonferenz stattfinden und ist nicht öffentlich. 
 
 
nachrichtlich: 
an die nicht im Unterausschuss „IuK-Technik und Verwaltungsmodernisierung“ vertretenen 
Mitglieder und ständigen Vertreterinnen und Vertreter des Haushaltsausschusses. 
 
Die Vorsitzende des Ausschusses, Eva Botzenhart (GRÜNE), bittet die Mitglieder sowie ständigen 
Vertreterinnen und Vertreter, an dieser Sitzung teilzunehmen. 

Tagesordnung: 

1.   
 

Bericht aus dem IT-Planungsrat und Sachstandsbericht zum Stand der 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes  
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 

2.   IT-Globalfonds 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 

3.   Sachstandsbericht digitale Kontaktnachverfolgung 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 
hier: aktueller Stand 
 

4.   
 

Monitoringbericht der IT-Projekte mit Vorblatt einer Liste mit den fünf 
größten und den drei diskussionswürdigsten Projekten 
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(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 
 

5.   Bericht aus dem Projekt Bezirksversammlung digital (BV digital) 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 
 

6.   Verschiedenes 
 

 
Hinweise: Die Sitzungsdauer wird voraussichtlich 2 Stunden betragen. 
 

Für die Teilnahme an einer Videokonferenz sind mindestens eine Kamera und ein 
Mikrofon als Eingabegeräte sowie ein Bildschirm und ein Lautsprecher oder 
Kopfhörer als Ausgabegeräte erforderlich. 

 

Den Teilnehmenden wird der Link zur Anmeldung für die Videokonferenz rechtzeitig 
vor dem Sitzungstermin per Mail zugeleitet. 

 

Beratungen in Verschwiegenheit sind nicht möglich und Abstimmungen erfolgen als 
namentliche Abstimmungen in entsprechender Anwendung des § 36 Absatz 2 GO.  


